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Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung 
 
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat heute für Banken und alle sonstigen inte-
ressierten Kreise ein drittes Konsultationspapier zur Neuen Basler Eigenkapitalverein-
barung herausgegeben. Es ist derzeit in englischer Sprache auf der BIZ-Website 
(www.bis.org) verfügbar; die Übersetzungen werden folgen. Für Stellungnahmen besteht 
eine Frist bis zum 31. Juli 2003; sie werden dem Ausschuss helfen, letzte Änderungen an 
seinen Vorschlägen für eine neue Eigenkapitalregelung vorzunehmen. Der Ausschuss 
beabsichtigt nach wie vor, die Neue Eigenkapitalvereinbarung bis zum vierten Quartal 
dieses Jahres fertig zu stellen; bis Ende 2006 soll sie in den Mitgliedsländern umgesetzt 
werden. In mehreren Ländern ist daher schon damit begonnen worden, Bestimmungen zu 
entwerfen, die die Basler Eigenkapitalstandards in die nationalen Eigenkapitalregelungen 
einfliessen lassen. 

Jaime Caruana, Gouverneur des Banco de España, bezeichnet dies als einen wichtigen 
Schritt im Rahmen der abschliessenden Arbeiten des Ausschusses an der Neuen Basler 
Eigenkapitalvereinbarung. Jaime Caruana tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2003 die Nachfolge 
von William J. McDonough als Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 
an. 

Ergänzend zum dritten Konsultationspapier wird ein Überblick herausgegeben. Dieser 
fasst die Neuerungen in der Eigenkapitalvereinbarung zusammen. Ferner beschreibt er die 
Änderungen an den Vorschlägen seit der Veröffentlichung der Technischen Anleitung zur 
QIS-3-Erhebung im Oktober 2002, mit deren Hilfe die Banken die Auswirkungen der 
Neuen Eigenkapitalvereinbarung auf ihre Portfolios abschätzten. Der Ausschuss wird die 
Ergebnisse jener Erhebung am 5. Mai 2003 auf der BIZ-Website publizieren.  

Stellungnahmen zum dritten Konsultationspapier sind an die zuständigen nationalen 
Aufsichtsinstanzen und Zentralbanken zu senden oder direkt an den Basler Ausschuss für 
Bankenaufsicht: 

Postanschrift: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich, CH-4002 Basel, Schweiz 

E-Mail:  BCBS.Capital@bis.org  

Fax:  +41 61 280 9100 z.H. des Sekretariats des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht 


